
Verordnung der Stadt Schwabach über das Wasserschutzgebiet in der Stadt Schwabach 
und der Gemeinde Rohr (Landkreis Roth) zum Schutz der Brunnen 8, 9 und 10 für die 
öffentliche Wasserversorgung der Stadtwerke Schwabach GmbH für die Stadt Schwab-
ach 

(WSGV Brünst / Nord) 
 

vom 10.11.2023 
 
Die Stadt Schwabach erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetztes - WHG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 31.07.2009 (BGBl I S.2585), zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom  
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) i. V. mit § 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 
905), zuletzt geändert durch Art. 256 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 19.06.2020 
(BGBl I S. 1328), i.V. mit § 11 Nr. 4 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 
(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 14a der Verordnung vom 2. Februar 2021 
(GVBl. S. 26) geändert worden ist, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt geän-
dert durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende 
 
 

Verordnung 
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Schwabach durch die 
Stadtwerke Schwabach GmbH, Ansbacher Straße 14, 91126 Schwabach wird in der 
Stadt Schwabach und der Gemeinde Rohr (Landkreis Roth) das in § 2 näher umschrie-
bene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen 
nach §§ 3 bis 8 erlassen. 

 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) das Schutzgebiet besteht aus 

 
3 Fassungsbereichen, 
1 engeren Schutzzone, 
1 weiteren Schutzzone. 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-

hang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung 
ist ein Lageplan im Maßstab 1: 5 000 maßgebend, der bei der Stadt Schwabach nie-
dergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 
Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze 
oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der kennzeichnen-
den Linie. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 



(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die wei-
tere Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 
gemacht. 

 
 

§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 
 
  in der weiteren  

Schutzzone  
in der engeren  

Schutzzone 
 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach  
Nr. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-
rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vorzu-
nehmen oder zu erweitern; 
insbesondere Fischteiche, 
Kies-, Sand- und Tongruben, 
Steinbrüche, Übertageberg-
bau und Torfstiche 

nur zulässig wie in Zone II 
sowie im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den 
nach Nr. 2 bis 5 zulässi-
gen Maßnahmen, soweit 
die Lehrbergschichten 
nicht verletzt werden 
(max. jedoch bis 20 m u. 
GOK) 

verboten, 
ausgenommen Bodenbe-
arbeitung, im Rahmen 
der ordnungsgemäßen 
land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und 
Leitungsgräben sowie Gelän-
deauffüllungen 

nur zulässig im Zuge von 
Baumaßnahmen mit dem 
ursprünglichen Erdaushub 
oder natürlichem unbe-
denklichem Bodenmaterial 
unter Beachtung der bo-
denschutzrechtlichen Vor-
schriften und Regelwerke 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder er-
neuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.10) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenun-
tersuchungen und Bau-
grundeingriffe, soweit die 
Lehrbergschichten nicht 
verletzt werden (max. je-
doch bis 20 m u. GOK) 

nur zulässig für Boden-
untersuchungen und 
Baugrundeingriffe bis zu 
1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnel-
bauten 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-

fördern von wassergefähr-
denden Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 
entspricht Zone III II 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2 für Anla-
gen, wie sie im Rahmen 
von Haushalt und Land-
wirtschaft (max. 1 Jahres-
bedarf) üblich sind, nach 
Anzeige bei der Stadt 
Schwabach 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach § 62 
WHG außerhalb von Anlagen 
nach Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, 
Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurz-
fristige (wenige Tage) La-
gerung von Stoffen bis 
Wassergefährdungsklasse 
2 in dafür geeigneten, 
dichten Transportbehäl-
tern bis zu je 50 Liter 

verboten 

2.4 Biogasanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

2.5 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rückstände 
abzulagern (Die Behandlung 
und Lagerung von Abfällen 
fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.6 Genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen 
im Sinne des Atomgesetzes 
und der Strahlenschutzver-
ordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanla-

gen zu errichten oder zu er-
weitern einschließlich Klein-
kläranlagen  

nur Kleinkläranlagen mit 
biologischer Reinigungs-
stufe für bestehende bauli-
che Anlagen zulässig, 
wenn die Dichtheit und 
Standsicherheit durch ge-
eignete Konzeption, Bau-
ausführung und Bauab-
nahme sichergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu er-
richten oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese 
nur vorübergehend aufge-
stellt werden und mit dich-
tem Behälter ausgestattet 
sind  

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, 
ausgenommen gereinigtes 
Abwasser aus dem Ablauf 
von eigenen Kleinkläranla-
gen zusammen mit Gülle 
oder Jauche zur landwirt-
schaftlichen Verwertung 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 
entspricht Zone III II 

3.5 Anlagen zum gezielten Einlei-
ten von gereinigtem kommu-
nalem, häuslichem oder ge-
werblichem Abwasser ins 
Grundwasser (Versickern) zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zum gezielten Einlei-
ten von gesammeltem Nie-
derschlagswasser, ein-
schließlich Regenklär- und 
Regenrückhaltebecken, zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bei ausrei-
chender Reinigung durch 
flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen 
Oberboden oder gleich-
wertige Filteranlage 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zuge-
hörige Anlagen zu errichten 
oder zu erweitern 
 
Hinweis: 

Betreiben s. Nr. 3.8 

nur zulässig für Freispie-
gel- oder Unterdruckleitun-
gen zum Ableiten des im 
Wasserschutzgebiet anfal-
lenden Abwassers, wenn 
der schadensfreie Zustand 
der Entwässerungsanla-
gen vor Inbetriebnahme 
durch Dichtheitsprüfung, 
bei Freispiegelanlagen zu-
sätzlich durch eingehende 
Sichtprüfung, nach den 
Regeln der Technik nach-
gewiesen wird 

verboten 

3.8 Abwasseranlagen sowie 
Grundstücksentwässerungs-
anlagen einschließlich Klein-
kläranlagen zu betreiben 

nur zulässig unter Nachweis der Prüfung gem. Anlage 
2 Ziffer 4 gegenüber der Stadt Schwabach 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten,  
sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig für 
- klassifizierte Straßen, 

wenn die „Richtlinien 
für bautechnische 
Maßnahmen an Stra-
ßen in Wasserschutz-
gebieten (RiStWag)“ 
in der jeweils gelten-
den Fassung beach-
tet werden 

- sonstige Straßen so-
wie sonstige Ver-
kehrsflächen unter 
Berücksichtigung von 
Nrn. 3.6, 3.7 und 3.8 

- sonstige Wege wie in 
Zone II 

nur zulässig für öffentli-
che Rad-, Feld- und 
Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigen-
tümer- und Privatwege, 
ohne Geländeeinschnitte 
und bei breitflächigem 
Versickern des unge-
sammelt abfließenden 
Niederschlagswassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 
entspricht Zone III II 

4.3 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaugbare 
Materialien (z. B. Schlacke, 
Teer, Imprägniermittel u. ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu 
verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

--- verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzu-
richten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von 
Nrn. 3.7 und 3.8 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten  
oder zu erweitern 

- nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwäs-
serung unter Beachtung 
von Nrn. 3.7 und 3.8 

- verboten für Tontau-
benschießanlagen 
und Motorsportanla-
gen  

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durch-
zuführen 

- nur zulässig mit ord-
nungsgemäßer Abwas-
serentsorgung  

- verboten für Gelände-
motorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicher-
heitsflächen, Notabwurf-
plätze, militärische Anlagen 
und Übungsplätze zu errich-
ten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durch-
zuführen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

--- verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzt werden (z.B. Ver-
kehrswege, Rasenflächen, 
Friedhöfe, Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- 
und bedarfsgerechter 
Düngung 

nur standort- und be-
darfsgerechte Düngung 
mit Mineraldünger zuläs-
sig 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 
entspricht Zone III II 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

--- verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern  
nur zulässig, wenn kein 
häusliches oder gewerbli-
ches Abwasser anfällt  
oder wenn in eine dichte 
Sammelentwässerung 
eingeleitet wird unter Be-
achtung von Nrn. 3.6, 3.7 
und 3.8 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Bauge-
biete  

verboten, 
ausgenommen bereits ein-
geleitete Verfahren sowie 
die Entwicklung von Be-
bauungsplänen aus wirk-
samen Flächennutzungs-
plänen 

verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern 1 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2 Ziffer 5 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Ab-
füllen von Jauche, Gülle, Sila-
gesickersaft zu errichten oder 
zu erweitern 1 

nur zulässig mit Leckage-
erkennung oder gleichwer-
tiger Kontrollmöglichkeit 
der gesamten Anlage ein-
schließlich Zuleitungen 
(nach Maßgabe der An-
lage 2, Ziffer 5) 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung zu errichten oder 
zu erweitern 1 

nur zulässig mit Auffang-
behälter für Silagesi-
ckersaft 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennut-
zungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärresten von ab-
fallfreiem Substrat aus Bio-
gasanlagen  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen 
und rechtlichen Regeln (z.B. Düngeverordnung) 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat 
bzw. Kompost aus zentralen 
Bioabfallanlagen 

verboten, 
ausgenommen  
- Kompost mit RAL-

Prüfzeugnis „geeignet 
für WSZ III“ 

- aus der Eigenkompos-
tierung in Hausgärten 

verboten 



  in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

 
entspricht Zone III II 

6.4 Lagern von Festmist, Sekun-
därrohstoffdünger oder Mine-
raldünger auf unbefestigten 
Flächen 

verboten, 
ausgenommen Kalkdün-
ger; Mineraldünger und 
Schwarzkalk nur zulässig, 
sofern gegen Nieder-
schlag dicht abgedeckt 

verboten 

6.5 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig 
dichten Foliensilos bei Si-
liergut ohne Gärsafterwar-
tung sowie Ballensilage 

verboten 

6.6 Beweidung, Freiland-, Kop-
pel- und Pferchtierhaltung 

--- verboten 

6.7 Wildfutterplätze und Wildgat-
ter zu errichten 

--- verboten 

6.8 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Boden-
entseuchung 

nur zulässig nach behörd-
licher Freigabe 

verboten 

6.9 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter 
Flächen 

--- verboten 

6.10 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben an-
zulegen oder zu ändern 

nur zulässig soweit die 
Estherienschichten nicht 
verletzt werden  
(bis max. 20 m u. GOK) 

nur zulässig für Instand-
setzungs- und Pflege-
maßnahmen 

6.11 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 6 
neu anzulegen oder zu erwei-
tern 

--- verboten 

6.12 Kahlschlag größer als 2.000 
m2 oder eine in der Wirkung 
gleichkommende Maßnahme 
(siehe Anlage 2, Ziffer 7) 

verboten, 
ausgenommen nach vorheriger Anzeige bei Kalamitä-
ten 

6.13 Rodung (siehe Anlage 2, Zif-
fer 7) 

verboten 

6.14 Nasskonservierung von 
Rundholz 

verboten 

1  Bezüglich der Grundanforderungen wird auf Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden „Technischen 
Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen 
Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) und zu 
Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten. 

 
 
(2) In den Fassungsbereichen (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufge-

führte Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen 
der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Was-
serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftrag-
ten. 
 



(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Num-
mern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ablei-
tung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung ge-
schützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
 

§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Verboten, Beschränkungen und Handlungs-

pflichten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 

(3) Im Falle des Widerrufs kann die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde (Stadt 
Schwabach bzw. Landratsamt Roth) vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der 
frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-

biets haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung 
oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung der jeweils zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde (Stadt Schwabach bzw. Landratsamt Roth) zu dulden, sofern 
sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseiti-
gen oder zu ändern. 
 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzo-
nen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-

bietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemit-
teln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte der jeweils zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde (Stadt Schwabach bzw. Landratsamt Roth) zur Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 
 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 
hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 



Beauftragte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verord-
nung geschützt ist, der Stadt Schwabach bzw. des Landratsamtes Roth zu dulden. 
 

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der  
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestat-
ten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und 
Prüfungen zu ermöglichen. 

 
 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befrei-
ung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist 
über die Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach den §§ 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG 
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung beschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder 
forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur 
Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemesse-
ner finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt 
sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen Einschränkun-
gen oder Mehraufwendungen. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die 

mit der Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen. 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Stadt Schwabach über das Wasserschutzgebiet in 

der Stadt Schwabach - Gemarkung Wolkersdorf, Stadt Schwabach und Gustenfelden, 
Landkreis Roth - für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Schwabach vom 
18.05.1993 (Amtsblatt der Stadt Schwabach Nr. 32 vom 19.06.1993), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 18.05.2005 (Amtsblatt der Stadt Schwabach Nr. 22 vom 
04.06.2005) außer Kraft. 

 



 
 
Schwabach, den 10.11.2023 
Stadt Schwabach 
 
 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
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Anlage 1.6

Anlage 1

Lageplan im Maßstab 1:5.000 als Bestandteil der Verordnung 
der Stadt Schwabach vom 10.11.2023 über den Erlass einer 
Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasserschutzgebiet 
Brünst/Nord

Schwabach, 10.11.2023
Stadt Schwabach

Peter Reiß
Oberbürgermeister



Anlage 2 
 
Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 2, 3, 5 und 6 
 
 
1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ in der jeweils aktuellen 
Fassung zu beachten.  

 
 
2.  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone für Anlagen nach Ziffer 2.2 sind 
nur zulässig: 
 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdi-
sche Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) ge-
mäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern 
sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; 
der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasserge-
fährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 
aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät 
ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, ent-
sprechend den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die 
Prüffristen gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zo-
nen III) und in der engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits bestehende Anlagen.  
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z.B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen 
gestellt. 

 
 
3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der  

Nr. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.4 und 6.5, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 

 
 

  



 
4.  Betreiben von Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen ein-

schließlich Kleinkläranlagen (zu 3.8) 
 
 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 
 

 
 
5.  Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3 und 5.4) 
 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für Anlagen nur Bauprodukte, Bauar-
ten oder Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweise unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen.  
 
JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig 
vom Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben 
werden. 

Behandlungsanlagen/ 
Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III Engere Schutzzone II 

Abwasserbehandlungsanlagen 
(einschl. Kleinkläranlagen), 
Mischwasserentlastungsbau-
werke, Regenklär- und Rückhal-
tebecken 

Dichtheitsprüfung  
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre* 

kommunale Abwasserleitungen  
und Schächte 

eingehende Sichtprüfung  
alle 5 Jahre, 

Dichtheitsprüfung  
alle 10 Jahre** 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre* 

private Abwasseranlagen: 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung 
alle 3 Jahre 

Behandlungsanlagen für  
gewerbl. Abwasser, Abwasser-
leitungen und Schächte  
vor einer Behandlungsanlage 

Abwasserleitungen und 
Schächte für gewerbl. Abwas-
ser nach einer Behandlungs-
anlage 

eingehende Sichtprüfung 
alle 10 Jahre*** 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

Abwasserleitungen und 
Schächte für häusliches Ab-
wasser 

eingehende Sichtprüfung 
alle 10 Jahre*** 

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren 

*  Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ Gefähr-
dungspotential vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 durch ein hyd-
rogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vor-
schlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 

** Nach der ersten bestandenen Dichtheitsprüfung kann im Einvernehmen mit der Überwachungsbehörde die-
ses Intervall auf 20 Jahre verlängert werden. 

*** Sofern nach der ersten bestandenen wiederkehrenden Prüfung keine baulichen oder verkehrstechnischen 
Änderungen mit Auswirkungen auf die Entwässerungsanlage (statisch/dynamisch) erfolgt sind und die ab-
wassertechnische Belastung nicht verändert wurde, kann im Einvernehmen mit der Überwachungsbehörde 
dieses Intervall ggf. verlängert werden. 



Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssig-
keitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Riss-
breite 0,2 mm) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren. 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu glie-
dern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung 
des laufenden Betriebes reparierbar sind. 
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu glie-
dern, dass eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden 
Betriebes möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausrei-
chende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden.  
 
Die Dichtheit von Gülle- bzw. Jauchebehältern sowie der Fugenbereiche von Gülle- bzw. 
Jauchekanälen ist mittels Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwa-
chung mindestens vierteljährlich zu kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist 
zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem ist ein bauaufsichtlicher Verwend-
barkeitsnachweis erforderlich (z.B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestim-
mungen der Zulassung sind zu beachten. 
 
Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft 
dicht auszuführen z.B. mit Fugenbänder oder -bleche. 
 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das 
DWA-Arbeitsblatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anla-
gen darf nur durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den 
ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetrieb-
nahme, nach einer Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachver-
ständigen nach AwSV prüfen zu lassen. 
 
Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 
32 Satz 1 Nr. 2 BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn 
der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunter-
nehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 
 
Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Zif-
fer 10 des DWA-Arbeitsblattes A 792 unabhängig von dem Anlagenvolumen hinsichtlich 
der Dichtheitsprüfung, sofern kein Leckageerkennung vorhanden ist. 

 
Die Prüfintervalle betragen: 
- Weitere Schutzzone III: 5 Jahre 

 
 
6.  Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und  
 gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.11): 

− Weinbau 
− Beerenanbau 
− Hopfenanbau 
− Tabakanbau 
− Gemüseanbau 
− Zierpflanzenanbau 
− Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
 



Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verle-
gung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleiben-
der Größe der Anbaufläche. 

 
 
7.  Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen  
 (zu Nr. 6.12, 6.13) 
 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem 
oder in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass 
bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur 
noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächen-
bedingungen entstehen. 

 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesit-
zer Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  

 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrenn-
ten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in 
der Summe überschreiten.  

 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlings-
befall zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten 
Bäume und daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  
 

 




